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VERORDNUNG (EG) Nr. 1348/2000 DES RATES

vom 29. Mai 2000

über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handels-
sachen in den Mitgliedstaaten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssa-
chen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
erstellt und das Übereinkommen den Mitgliedstaaten zurgestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschrif-Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und
ten empfohlen. Dieses Übereinkommen ist nicht in KraftArtikel 67 Absatz 1,
getreten. Die bei der Aushandlung diese Übereinkom-
mens erzielten Ergebnisse sind zu wahren. Daher über-auf Vorschlag der Kommission(1),
nimmt die Verordnung weitgehend den wesentlichen
Inhalt des Übereinkommens.nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme desWirtschafts- und Sozialausschusses (3),
(6) Die Wirksamkeit und Schnelligkeit der gerichtlichen

in Erwägung nachstehender Gründe: Verfahren in Zivilsachen setzt voraus, daß die Übermitt-
lung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke
unmittelbar und auf schnellstmöglichem Wege zwischen(1) Die Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der
den von den Mitgliedstaaten benannten örtlichen StellenFreiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der
erfolgt. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch erklärenfreie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und
können, daß sie nur eine Übermittlungs- oder Emp-weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen Aufbau dieses
fangsstelle oder eine Stelle, die beide Funktionen zugleichRaums erläßt die Gemeinschaft unter anderem im Bereich
wahrnimmt, für einen Zeitraum von fünf Jahren benen-der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen die für das
nen wollen. Diese Benennung kann jedoch alle fünf Jahrereibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderli-
erneuert werden.chen Maßnahmen.

(2) Für das reibungslose Funktionierendes Binnenmarktsmuß
die Übermittlung gerichtlicher und außergerichtlicher (7) Eine schnelle Übermittlung erfordert den Einsatz allerSchriftstücke in Zivil- oder Handelssachen, die in einem geeigneten Mittel, wobei bestimmte Anforderungen ananderen Mitgliedstaat zugestellt werden sollen, zwischen die Lesbarkeit und die Übereinstimmung des empfange-denMitgliedstaaten verbessert und beschleunigt werden. nen Schriftstücks mit dem Inhalt des versandten

Schriftstücks zu beachten sind. Aus Sicherheitsgründen
(3) Dieser Bereich unterliegt nunmehr Artikel 65 des Ver- muß das zu übermittelnde Schriftstück mit einem

trags. Formblatt versehen sein, das in der Sprache des Ortes
auszufüllen ist, an dem die Zustellung erfolgen soll,

(4) Nach dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsi- oder in einer anderen vom Empfängerstaat anerkannten
diaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip können die Sprache.
Ziele dieser Verordnung auf der Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden; sie können daher
besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden. Diese

(8) Um die Wirksamkeit dieser Verordnung zu gewährleisten,Verordnung geht nicht über das für die Erreichung dieser
ist die Möglichkeit, die Zustellung von Schriftstücken zuZiele erforderliche Maß hinaus.
verweigern, auf Ausnahmefälle beschränkt.

(5) Der Rat hat mit Rechtsakt vom 26. Mai 1997(4) ein
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und

(9) Auf eine schnelle Übermittlung muß auch eine schnelle
Zustellung des Schriftstücks in den Tagen nach seinem

(1) ABl. C 247 vom 31.8.1999, S. 11. Eingang folgen. Konnte das Schriftstück nach Ablauf
(2) Stellungnahme vom 17. November 1999 (noch nicht im eines Monats nicht zugestellt werden, so setzt die Emp-Amtsblatt veröffentlicht).

fangsstelle die Übermittlungsstelle davon in Kenntnis. Der(3) ABl. C 368 vom 20.12.1999, S. 47.
Ablauf dieser Frist bedeutet nicht, daß der Antrag an die(4) ABl. C 261 vom 27.8.1997, S. 1. Der Rat hat am Tag der
Übermittlungsstelle zurückgesandt werden muß, wennFertigstellung des Übereinkommens den erläuternden Bericht zu
feststeht, daß die Zustellung innerhalb einer angemesse-dem Übereinkommen zur Kenntnis genommen. Dieser erläutern-

de Bericht ist auf Seite 26 des vorstehenden Amtsblatts enthalten. nen Frist möglich ist.
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(10) Um die Interessen des Empfängers zu wahren, erfolgt die (14) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluß 1999/468/EGZustellung in der Amtssprache oder einer der Amtsspra-

chen des Orts, an dem sie vorgenommen wird, oder in des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitä-
ten für die Ausübung der der Kommission übertrageneneiner anderen Sprache des Übermittlungsmitgliedstaats,

die der Empfänger versteht. Durchführungsbefugnisse (4) erlassen werden.

(15) Diese Maßnahmen umfassen auch die Erstellung und(11) Aufgrund der verfahrensrechtlichen Unterschiede zwi-
Aktualisierung eines Handbuchs unter Verwendung ge-schen den Mitgliedstaaten bestimmt sich der Zustellungs-
eigneter moderner Mittel.zeitpunkt in den einzelnen Mitgliedstaaten nach unter-

schiedlichen Kriterien. Unter diesen Umständen und
in Anbetracht der möglicherweise daraus entstehenden
Schwierigkeiten sollte diese Verordnung deshalb eine (16) Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verord-
Regelung vorsehen, bei der sich der Zustellungszeitpunkt nung hat die Kommission die Anwendung der Verord-
nach dem Recht des Empfangsmitgliedstaats bestimmt. nung zu prüfen und gegebenenfalls erforderliche Ände-
Müssen jedoch die betreffenden Schriftstücke im Rahmen rungen vorzuschlagen.
von Verfahren, die im Übermittlungsmitgliedstaat einge-
leitet werden sollen oder schon anhängig sind, innerhalb
einer bestimmte Frist zugestellt werden, so bestimmt sich (17) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß
der Zustellungszeitpunkt im Verhältnis zum Antragsteller Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union
nach dem Recht des Übermittlungsmitgliedstaats. Ein und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
Mitgliedstaat kann jedoch aus angemessenen Gründen meinschaft beigefügten Protokolls über die Position des
während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren von Vereinigten Königreichs und Irlands mitgeteilt, daß sie
den vorgenannten Bestimmungen abweichen. Er kann sich an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung
diese Abweichung aus Gründen, die sich aus seinem beteiligen möchten.
Rechtssystem ergeben, in Abständen von fünf Jahren
erneuern.

(18) Dänemark wirkt gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur

(12) In den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, die Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten
Vertragsparteien der von den Mitgliedstaaten geschlosse- Protokolls über die Position Dänemarks an der Annahme
nen bilateralen oder multilateralen Übereinkünfte oder dieser Verordnung nicht mit. Diese Verordnung ist daher
Vereinbarungen sind, insbesondere des Protokolls zum für diesen Staat nicht verbindlich und ihm gegenüber
Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968(1) nicht anwendbar —
und des Haager Übereinkommens vom 15. November
1965, hat diese Verordnung in ihrem Anwendungsbe-
reich Vorrang vor den Bestimmungen der Übereinkünfte HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
oder Vereinbarungen mit demselben Anwendungsbe-
reich. Es steht den Mitgliedstaaten frei, Übereinkünfte
oder Vereinbarungen zur Beschleunigung oder Vereinfa-
chung der Übermittlung von Schriftstücken beizubehal-

KAPITEL Iten oder zu schließen, sofern diese Übereinkünfte oder
Vereinbarungen mit dieser Verordnung vereinbar sind.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

(13) Die nach dieser Verordnung übermittelten Daten müssen
angemessen geschützt werden. Diese Frage wird durch Artikel 1
die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendungsbereichund zum freien Datenverkehr (2) und die Richtlinie
97/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Dezember 1997 über die Verarbeitung perso- (1) Diese Verordnung ist in Zivil- oder Handelssachennenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im anzuwenden, in denen ein gerichtliches oder außergerichtlichesBereich der Telekommunikation (3) geregelt. Schriftstück von einem in einen anderen Mitgliedstaat zum

Zwecke der Zustellung zu übermitteln ist.

(1) Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckbarkeit gerichtlicher (2) Diese Verordnung gilt nicht, wenn die Anschrift des
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 299 vom Empfängers des Schriftstücks unbekannt ist.
31.12.1972, S. 32; konsolidierte Fassung in ABl. C 27 vom
26.1.1998, S. 1).

(2) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
(3) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 2. (4) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Artikel 2 KAPITEL II

GERICHTLICHE SCHRIFTSTÜCKEÜbermittlungs- und Empfangsstellen

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die Behörden, Amtsperso-
A b s c h n i t t 1nen oder sonstigen Personen, die für die Übermittlung gericht-

licher und außergerichtlicher Schriftstücke, die in einem ande-
ren Mitgliedstaat zuzustellen sind, zuständig sind, im folgenden Übermittlung und Zustellung von gerichtlichen Schrift-
„Übermittlungsstellen“ genannt. stücken

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt die Behörden, Amtsperso-
Artikel 4nen oder sonstigen Personen, die für die Entgegennahme

gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke aus einem
anderen Mitgliedstaat zuständig sind, im folgenden „Emp- Übermittlung von Schriftstücken
fangsstellen“ genannt.

(1) Gerichtliche Schriftstücke sind zwischen den nach Arti-
(3) Die Mitgliedstaaten können entweder eine Übermitt- kel 2 benannten Stellen unmittelbar und so schnell wie
lungsstelle und eine Empfangsstelle oder eine Stelle für beide möglich zu übermitteln.
Aufgaben benennen. Bundesstaaten, Staaten mit mehreren
Rechtssystemen oder Staaten mit autonomen Gebietskörper-
schaften können mehrere derartige Stellen benennen. Diese (2) Die Übermittlung von Schriftstücken, Anträgen,
Benennung ist für einen Zeitraum von fünf Jahren gültig und Zeugnissen, Empfangsbestätigungen, Bescheinigungen und
kann alle fünf Jahre erneuert werden. sonstigen Dokumenten zwischen den Übermittlungs- und

Empfangsstellen kann auf jedem geeigneten Übermittlungsweg
erfolgen, sofern das empfangene Dokument mit dem versand-(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission folgende Anga- ten Dokument inhaltlich genau übereinstimmt und alle darin

ben mit: enthaltenen Angaben mühelos lesbar sind.

a) die Namen und Anschriften der Empfangsstellen nach den
Absätzen 2 und 3, (3) Dem zu übermittelnden Schriftstück ist ein Antrag

beizufügen, der nach dem Formblatt im Anhang erstellt wird.
b) den Bereich, für den diese örtlich zuständig sind, Das Formblatt ist in der Amtssprache des Emp-

fangsmitgliedstaats oder, wenn es in diesem Mitgliedstaat
c) die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für den mehrere Amtssprachen gibt, der Amtssprache oder einer der

Empfang von Schriftstücken und Amtssprachen des Ortes, an dem die Zustellung erfolgen soll,
oder in einer sonstigen Sprache, die der Empfangsmitgliedstaat

d) die Sprachen, in denen das Formblatt im Anhang ausgefüllt zugelassen hat, auszufüllen. Jeder Mitgliedstaat hat die
werden darf. Amtssprache oder die Amtssprachen der Europäischen Union

anzugeben, die er außer seiner oder seinen eigenen für die
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung Ausfüllung des Formblatts zuläßt.
dieser Angaben mit.

(4) Die Schriftstücke sowie alle Dokumente, die übermittelt
werden, bedürfen weder der Beglaubigung noch einer anderenArtikel 3
gleichwertigen Formalität.

Zentralstelle
(5) Wünscht die Übermittlungsstelle die Rücksendung einer
Abschrift des Schriftstücks zusammen mit der BescheinigungJeder Mitgliedstaat benennt eine Zentralstelle, die
nach Artikel 10, so übermittelt sie das betreffende Schriftstück
in zweifacher Ausfertigung.a) den Übermittlungsstellen Auskünfte erteilt;

b) nach Lösungswegen sucht, wenn bei der Übermittlung von
Artikel 5Schriftstücken zum Zwecke der Zustellung Schwierigkei-

ten auftreten;

Übersetzung der Schriftstückec) in Ausnahmefällen auf Ersuchen einer Übermittlungsstelle
einen Zustellungsantrag an die zuständige Empfangsstelle
weiterleitet. (1) Der Verfahrensbeteiligte wird von der Übermittlungs-

stelle, der er das Schriftstück zum Zweck der Übermittlung
übergibt, davon in Kenntnis gesetzt, daß der Empfänger dieBundesstaaten, Staaten mit mehreren Rechtssystemen oder

Staaten mit autonomen Gebietskörperschaften können mehre- Annahme des Schriftstücks verweigern darf, wenn es nicht in
einer der in Artikel 8 genannten Sprachen abgefaßt ist.re Zentralstellen benennen.
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(2) Der Verfahrensbeteiligte trägt etwaige vor der Übermitt- Artikel 8
lung des Schriftstücks anfallende Übersetzungskosten unbe-
schadet einer etwaigen späteren Kostenentscheidung des Verweigerung der Annahme eines Schriftstücks
zuständigen Gerichts oder der zuständigen Behörde.

(1) Die Empfangsstelle setzt den Empfänger davon in
Kenntnis, daß er die Annahme des zuzustellenden SchriftstücksArtikel 6
verweigern darf, wenn dieses in einer anderen als den folgenden
Sprachen abgefaßt ist:Entgegennahme der Schriftstücke durch die

Empfangsstelle a) der Amtssprache des Empfangsmitgliedstaats oder, wenn
es im Empfangsmitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt,
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ortes,(1) Nach Erhalt des Schriftstücks übersendet die Emp-
an dem die Zustellung erfolgen soll, oderfangsstelle der Übermittlungsstelle auf schnellstmöglichem

Wege und so bald wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb
b) einer Sprache des Übermittlungsmitgliedstaats, die dervon sieben Tagen nach Erhalt des Schriftstücks, eine Empfangs-

Empfänger versteht.bestätigung unter Verwendung des Formblatts im Anhang.

(2) Wird der Empfangsstelle mitgeteilt, daß der Empfänger(2) Kann der Zustellungsantrag aufgrund der übermittelten die Annahme des Schriftstücks gemäß Absatz 1 verweigert,Angaben oder Dokumente nicht erledigt werden, so nimmt setzt sie die Übermittlungsstelle unter Verwendung der Be-die Empfangsstelle auf schnellstmöglichem Wege Verbindung scheinigung nach Artikel 10 unverzüglich davon in Kenntniszu der Übermittlungsstelle auf, um die fehlenden Angaben und sendet den Antrag sowie die Schriftstücke, um derenoder Schriftstücke zu beschaffen. Übersetzung ersucht wird, zurück.

(3) Fällt der Zustellungsantrag offenkundig nicht in den
Artikel 9Anwendungsbereich dieser Verordnung oder ist die Zustellung

wegen Nichtbeachtung der erforderlichen Formvorschriften
nicht möglich, sind der Zustellungsantrag und die übermittel- Datum der Zustellung
ten Schriftstücke sofort nach Erhalt zusammen mit dem
Formblatt im Anhang für die Benachrichtigung über Rücksen- (1) Unbeschadet des Artikels 8 ist für das Datum der nach
dung an die Übermittlungsstelle zurückzusenden. Artikel 7 erfolgten Zustellung eines Schriftstücks das Recht

des Empfangsmitgliedstaats maßgeblich.
(4) Eine Empfangsstelle, die ein Schriftstück erhält, für
dessen Zustellung sie örtlich nicht zuständig ist, leitet dieses (2) Wenn jedoch die Zustellung eines Schriftstücks im
Schriftstück zusammen mit dem Zustellungsantrag an die Rahmen eines im Übermittlungsmitgliedstaat einzuleitenden
örtlich zuständige Empfangsstelle in demselben Mitgliedstaat oder anhängigen Verfahrens innerhalb einer bestimmten Frist
weiter, sofern der Antrag den Voraussetzungen in Artikel 4 zu erfolgen hat, ist im Verhältnis zum Antragsteller als Datum
Absatz 3 entspricht; sie setzt die Übermittlungsstelle unter der Zustellung der Tag maßgeblich, der sich aus dem Recht
Verwendung des Formblatts im Anhang davon in Kenntnis. Die des Übermittlungsmitgliedstaats ergibt.
örtlich zuständige Empfangsstelle teilt der Übermittlungsstelle
gemäß Absatz 1 den Eingang des Schriftstücks mit.

(3) Ein Mitgliedstaat kann aus angemessenen Gründen
während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren von den
Absätzen 1 und 2 abweichen.Artikel 7

Dieser Übergangszeitraum kann von einem Mitgliedstaat ausZustellung der Schriftstücke Gründen, die sich aus seinem Rechtssystem ergeben, in
Abständen von fünf Jahren erneuert werden. Der Mitgliedstaat

(1) Die Zustellung des Schriftstücks wird von der Emp- teilt der Kommission den Inhalt der Abweichung und die
fangsstelle bewirkt oder veranlaßt, und zwar entweder nach konkreten Einzelheiten mit.
dem Recht des Empfangsmitgliedstaats oder in einer von der
Übermittlungsstelle gewünschten besonderen Form, sofern

Artikel 10dieses Verfahren mit dem Recht des Empfangsmitgliedstaats
vereinbar ist.

Bescheinigung über die Zustellung und Abschrift des
zugestellten Schriftstücks(2) Alle für die Zustellung erforderlichen Schritte sind so

bald wie möglich vorzunehmen. Konnte die Zustellung nicht
binnen einem Monat nach Eingang des Schriftstücks vorge- (1) Nach Erledigung der für die Zustellung des Schriftstücks

vorzunehmenden Schritte wird nach dem Formblatt im An-nommen werden, teilt die Empfangsstelle dies der Übermitt-
lungsstelle unter Verwendung der Bescheinigung mit, die in hang eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt, die der

Übermittlungsstelle übersandt wird. Bei Anwendung von Arti-dem Formblatt im Anhang vorgesehen und gemäß Artikel 10
Absatz 2 auszustellen ist. Die Frist wird nach dem Recht des kel 4 Absatz 5 wird der Bescheinigung eine Abschrift des

zugestellten Schriftstücks beigefügt.Empfangsmitgliedstaats berechnet.
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(2) Die Bescheinigung ist in der Amtssprache oder in einer Artikel 14
der Amtssprachen des Übermittlungsmitgliedstaats oder in
einer sonstigen Sprache, die der Übermittlungsmitgliedstaat Zustellung durch die Postzugelassen hat, auszufüllen. Jeder Mitgliedstaat hat die
Amtssprache oder die Amtssprachen der Europäischen Union
anzugeben, die er außer seiner oder seinen eigenen für die (1) Jedem Mitgliedstaat steht es frei, Personen, die ihren
Ausfüllung des Formblatts zuläßt. Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, gerichtliche

Schriftstücke unmittelbar durch die Post zustellen zu lassen.

Artikel 11
(2) Jeder Mitgliedstaat kann nach Artikel 23 Absatz 1 die
Bedingungen bekanntgeben, unter denen er eine Zustellung

Kosten der Zustellung gerichtlicher Schriftstücke durch die Post zuläßt.

(1) Für die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke aus einem
Artikel 15anderen Mitgliedstaat darf keine Zahlung oder Erstattung von

Gebühren und Auslagen für die Tätigkeit des Emp-
fangsmitgliedstaats verlangt werden. Unmittelbare Zustellung

(2) Der Verfahrensbeteiligte hat jedoch die Auslagen zu (1) Diese Verordnung schließt nicht aus, daß jeder an einem
zahlen oder zu erstatten, die dadurch entstehen, gerichtlichen Verfahren Beteiligte gerichtliche Schriftstücke

unmittelbar durch Amtspersonen, Beamte oder sonstige
a) daß bei der Zustellung eine Amtsperson oder eine andere zuständige Personen des Empfangsmitgliedstaats zustellen las-

nach dem Recht des Empfangsmitgliedstaats zuständige sen kann.
Person mitwirkt;

(2) Jeder Mitgliedstaat kann nach Artikel 23 Absatz 1 erklä-b) daß eine besondere Form der Zustellung eingehalten wird.
ren, daß er die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke nach
Absatz 1 in seinem Hoheitsgebiet nicht zuläßt.

A b s c h n i t t 2

KAPITEL IIIAndere Arten der Übermittlung und Zustellung gerichtlicher
Schriftstücke

AUSSERGERICHTLICHE SCHRIFTSTÜCKE

Artikel 12
Artikel 16

Übermittlung auf konsularischem oder diplomatischem
Weg Übermittlung

Jedem Mitgliedstaat steht es in Ausnahmefällen frei, den nach Außergerichtliche Schriftstücke können zum Zweck der
Artikel 2 oder Artikel 3 benannten Stellen eines anderen Zustellung in einem anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe
Mitgliedstaats gerichtliche Schriftstücke zumZweck der Zustel- dieser Verordnung übermittelt werden.
lung auf konsularischem oder diplomatischem Weg zu über-
mitteln.

KAPITEL IV

Artikel 13
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Zustellung von Schriftstücken durch die diplomatischen
oder konsularischen Vertretungen Artikel 17

(1) Jedem Mitgliedstaat steht es frei, Personen, die ihren Durchführungsbestimmungen
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, gerichtliche
Schriftstücke unmittelbar durch seine diplomatischen oder

Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maß-konsularischen Vertretungen ohne Anwendung von Zwang
nahmen in bezug auf die nachstehenden Sachbereiche sindzustellen zu lassen.
nach dem Beratungsverfahren des Artikels 18 Absatz 2 zu
erlassen:

(2) Jeder Mitgliedstaat kann nach Artikel 23 Absatz 1 mit-
teilen, daß er eine solche Zustellung in seinem Hoheitsgebiet a) die Erstellung und jährliche Aktualisierung eines Hand-

buchs mit den von den Mitgliedstaaten nach Artikel 2nicht zuläßt, außer wenn das Schriftstück einem Staatsangehö-
rigen des Übermittlungsmitgliedstaats zuzustellen ist. Absatz 4 mitgeteilten Angaben;
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b) die Erstellung eines Glossars in den Amtssprachen der (3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 kann das Gericht in
dringenden Fällen einstweilige Maßnahmen oder Siche-Europäischen Union über die Schriftstücke, die nach

Maßgabe dieser Verordnung zugestellt werden können; rungsmaßnahmen anordnen.

c) die Aktualisierung oder technischen Anpassungen des
(4) War ein verfahrenseinleitendes Schriftstück oder einFormblatts im Anhang.
gleichwertiges Schriftstück nach dieser Verordnung zum
Zweck der Zustellung in einen anderen Mitgliedstaat zu
übermitteln und ist eine Entscheidung gegen einen BeklagtenArtikel 18
ergangen, der sich nicht auf das Verfahren eingelassen hat, so
kann ihm das Gericht in bezug auf Rechtsmittelfristen dieAusschuß Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bewilligen, sofern

a) der Beklagte ohne sein Verschulden nicht so rechtzeitig(1) Die Kommission wird von einem Ausschuß unterstützt.
Kenntnis von dem Schriftstück erlangt hat, daß er sich
hätte verteidigen können, und nicht so rechtzeitig Kenntnis

(2) Wird auf diesen Absatzes Bezug genommen, so gelten von der Entscheidung erlangt hat, daß er sie hätte anfechten
die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG. können, und

b) die Verteidigung des Beklagten nicht von vornherein(3) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
aussichtslos scheint.

Artikel 19 Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann
nur innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem der Beklagte
von der Entscheidung Kenntnis erhalten hat, gestellt werden.Nichteinlassung des Beklagten

Jeder Mitgliedstaat kann nach Artikel 23 Absatz 1 erklären,(1) War ein verfahrenseinleitendes Schriftstück oder ein
daß dieser Antrag nach Ablauf einer in seiner Mitteilunggleichwertiges Schriftstück nach dieser Verordnung zum
anzugebenden Frist unzulässig ist; diese Frist muß jedochZweck der Zustellung in einen anderen Mitgliedstaat zu
mindestens ein Jahr ab Erlaß der Entscheidung betragen.übermitteln und hat sich der Beklagte nicht auf das Verfahren

eingelassen, so hat das Gericht das Verfahren auszusetzen, bis
festgestellt ist,

(5) Absatz 4 gilt nicht für Entscheidungen, die den Perso-
nenstand betreffen.a) daß das Schriftstück in einer Form zugestellt worden ist,

die das Recht des Empfangsmitgliedstaats für die Zustel-
lung der in seinem Hoheitsgebiet ausgestellten Schrift-

Artikel 20stücke an dort befindliche Personen vorschreibt, oder

b) daß das Schriftstück tatsächlich entweder dem Beklagten
Verhältnis zu Übereinkünften oder Vereinbarungen, diepersönlich ausgehändigt oder nach einem anderen in dieser

die Mitgliedstaaten abgeschlossen habenVerordnung vorgesehenen Verfahren in seiner Wohnung
abgegeben worden ist,

(1) Die Verordnung hat in ihrem Anwendungsbereich Vor-und daß in jedem dieser Fälle das Schriftstück so rechtzeitig
rang vor den Bestimmungen, die in den von den Mitgliedstaa-ausgehändigt bzw. abgegeben worden ist, daß der Beklagte
ten geschlossenen bilateralen oder multilateralen Übereinkünf-sich hätte verteidigen können.
ten oder Vereinbarungen enthalten sind, insbesondere vor
Artikel IV des Protokolls zum Brüsseler Übereinkommen von

(2) Jeder Mitgliedstaat kann nach Artikel 23 Absatz 1 mit- 1968 und vor dem Haager Übereinkommen vom 15. Novem-
teilen, daß seine Gerichte ungeachtet des Absatzes 1 den ber 1956.
Rechtsstreit entscheiden können, auch wenn keine Bescheini-
gung über die Zustellung oder die Aushändigung bzw. Abgabe

(2) Die Verordnung hindert einzelne Mitgliedstaaten nichteingegangen ist, sofern folgende Voraussetzungen gegeben
daran, Übereinkünfte oder Vereinbarungen zur weiterensind:
Beschleunigung oder Vereinfachung der Übermittlung von

a) Das Schriftstück ist nach einem in dieser Verordnung Schriftstücken beizubehalten oder zu schließen, sofern sie mit
vorgesehenen Verfahren übermittelt worden. dieser Verordnung vereinbar sind.

b) Seit der Absendung des Schriftstücks ist eine Frist von
(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommissionmindestens sechs Monaten verstrichen, die das Gericht

nach den Umständen des Falles als angemessen erachtet.
a) eine Abschrift der zwischen den Mitgliedstaaten geschlos-

senen Übereinkünfte oder Vereinbarungen nach Absatz 2c) Trotz aller zumutbaren Schritte bei den zuständigen Behör-
den oder Stellen des Empfangsmitgliedstaats war eine sowie Entwürfe dieser von ihnen geplanten Übereinkünfte

oder Vereinbarungen sowieBescheinigung nicht zu erlangen.
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b) jede Kündigung oder Änderung dieser Übereinkünfte oder (4) Die Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG bleiben von
dieser Verordnung unberührt.Vereinbarungen.

Artikel 23Artikel 21

Mitteilung und Veröffentlichung
Prozeßkostenhilfe

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Angaben
Artikel 23 des Abkommens über den Zivilprozeß vom 17. Juli nach den Artikeln 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 und 15, Artikel 17
1905, Artikel 24 des Übereinkommens über den Zivilprozeß Buchstabe a) und Artikel 19 mit.
vom 1. März 1954 und Artikel 13 des Abkommens über die
Erleichterung des internationalen Zugangs zu den Gerichten

(2) Die Kommission veröffentlicht die Angaben nach Ab-vom 25. Oktober 1980 bleiben im Verhältnis zwischen den
satz 1 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.Mitgliedstaaten, die Vertragspartei dieser Übereinkünfte sind,

von dieser Verordnung unberührt.
Artikel 24

Artikel 22 Überprüfung

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem RatDatenschutz
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß spätestens am
1. Juni 2004 und danach alle fünf Jahre einen Bericht über die

(1) Die Empfangsstelle darf die nach dieser Verordnung Anwendung dieser Verordnung vor, wobei sie insbesondere
übermittelten Informationen — einschließlich personenbezo- auf die Effizienz der in Artikel 2 benannten Stellen und auf
gener Daten — nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie die praktische Anwendung von Artikel 3 Buchstabe c) und
übermittelt wurden. Artikel 9 achtet. Diesem Bericht werden erforderlichenfalls

Vorschläge zur Anpassung dieser Verordnung an die Entwick-
lung der Zustellungssysteme beigefügt.(2) Die Empfangsstelle stellt die Vertraulichkeit derartiger

Informationen nach Maßgabe ihres nationalen Rechts sicher.
Artikel 25

(3) Die Absätze 1 und 2 berühren nicht das Auskunftsrecht
Inkrafttretenvon Betroffenen über die Verwendung der nach dieser Verord-

nung übermittelten Informationen, das ihnen nach dem ein-
schlägigen nationalen Recht zusteht. Diese Verordnung tritt am 31. Mai 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. COSTA
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ANHANG

ANTRAG AUF ZUSTELLUNG VON SCHRIFTSTÜCKEN

(Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (1))

Referenznummer:

1. ÜBERMITTLUNGSSTELLE

1.1. Name/Bezeichnung:

1.2. Anschrift:

1.2.1. Straße + Hausnummer:

1.2.2. PLZ + Ort:

1.2.3. Staat:

1.3. Tel.:

1.4. Fax (*):

1.5. E-Mail (*):

2. EMPFANGSSTELLE

2.1. Name/Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.2.1. Straße + Hausnummer:

2.2.2. PLZ + Ort:

2.2.3. Staat:

2.3. Tel.:

2.4. Fax (*):

2.5. E-Mail (*):

(1) ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.
(*) Angabe freigestellt.
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3. ANTRAGSTELLER

3.1. Name/Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.2.1. Straße + Hausnummer:

3.2.2. PLZ + Ort:

3.2.3. Staat:

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*)

3.5. E-Mail (*):

4. EMPFÄNGER

4.1. Name/Bezeichnung:

4.2. Anschrift:

4.2.1. Straße + Hausnummer:

4.2.2. PLZ + Ort:

4.2.3. Staat:

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-Mail (*):

4.6. Personenkennziffer oder Sozialversicherungsnummer oder gleichwertige Kennummer/Kennummer des Unternehmens oder gleichwertige
Kennummer (*):

5. FORM DER ZUSTELLUNG

5.1. Gemäß den Rechtsvorschriften des Empfangsmitgliedstaats

5.2. Gemäß der folgenden besonderen Form:

5.2.1. Sofern diese Form mit den Rechtsvorschriften des Empfangsmitgliedstaats unvereinbar ist, soll die Zustellung nach seinem Recht
erfolgen:

5.2.1.1. Ja

5.2.1.2. Nein

(*) Angabe freigestellt.
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6. ZUZUSTELLENDES SCHRIFTSTÜCK

a) 6.1. Art des Schriftstücks

6.1.1. gerichtlich:

6.1.1.1. schriftliche Vorladung

6.1.1.2. Urteil

6.1.1.3. Rechtsmittel

6.1.1.4. sonstiger Art:

6.1.2. außergerichtlich

b) 6.2. In dem Schriftstück angegebenes Datum oder Frist (*):

c) 6.3. Sprache des Schriftstücks:

6.3.1. Original D, EN, DK, ES, FIN, FR, GR, IT, NL, P, S, sonstige Sprache:

6.3.2. Übersetzung (*) D, EN, DK, ES, FIN, FR, GR, IT, NL, P, S, sonstige Sprache:

d) 6.4. Anzahl der Anlagen:

7. RÜCKSENDUNG EINER ABSCHRIFT DES SCHRIFTSTÜCKS ZUSAMMEN MIT DER BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZUSTELLUNG (Artikel 4
Absatz 5 der Verordnung)

7.1. Ja (in diesem Fall ist das zuzustellende Schriftstück zweifach zu übersenden)

7.2. Nein

1. Nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung müssen alle für die Zustellung erforderlichen Schritte so bald wie möglich erfolgen. Ist es
nicht möglich gewesen, die Zustellung binnen einem Monat nach Erhalt des Schriftstücks vorzunehmen, so muß dies der
Übermittlungsstelle anhand der Bescheinigung nach Nummer 13 mitgeteilt werden.

2. Kann der Antrag anhand der übermittelten Informationen oder Dokumente nicht erledigt werden, so müssen Sie nach Artikel 6
Absatz 2 der Verordnung auf schnellstmöglichem Wege Verbindung zu der Übermittlungsstelle aufnehmen, um die fehlenden
Auskünfte oder Aktenstücke zu beschaffen.

Geschehen zu:

am:

Unterschrift und/oder Stempel:

(*) Angabe freigestellt.
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Referenznummer der Empfangsstelle:

EMPFANGSBESTÄTIGUNG FÜR DAS FOLGENDE SCHRIFTSTÜCK

(Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000)

Diese Bestätigung ist auf schnellstmöglichem Wege und so bald wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt
des Schriftstücks, zu übermitteln.

8. TAG DES EINGANGS:

Geschehen zu:

am:

Unterschrift und/oder Stempel:
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BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE RÜCKSENDUNG DES ANTRAGS UND DES SCHRIFTSTÜCKS

(Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000)

Der Antrag und das Schriftstück sind sofort nach Erhalt zurückzuschicken.

9. GRUND FÜR DIE RÜCKSENDUNG:

9.1. Der Antrag fällt offensichtlich nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung:

9.1.1. Das Schriftstück betrifft nicht Zivil- oder Handelssachen

9.1.2. Die Zustellung erfolgt nicht von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat

9.2. Aufgrund der Nichtbeachtung der erforderlichen Formvorschriften ist die Zustellung nicht möglich:

9.2.1. Das Schriftstück ist nicht mühelos lesbar

9.2.2. Die zur Ausfüllung des Formblattes verwendete Sprache ist unzulässig

9.2.3. Das empfangene Schriftstück stimmt mit dem versandten Schriftstück inhaltlich nicht genau überein

9.2.4. Sonstiges (genaue Angaben):

9.3. Die Form der Zustellung ist mit dem Recht des Empfangsmitgliedstaats nicht vereinbar (Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung)

Geschehen zu:

am:

Unterschrift und/oder Stempel:
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BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE WEITERLEITUNG DES ANTRAGS UND DES SCHRIFTSTÜCKS AN DIE ZUSTÄNDIGE
EMPFANGSSTELLE

(Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000)

Der Antrag und das Schriftstück wurden an die folgende, örtlich zuständige Empfangsstelle weitergeleitet:

10.1. Name oder Bezeichnung:

10.2. Anschrift:

10.2.1. Straße + Hausnummer:

10.2.2. PLZ + Ort:

10.2.3. Staat:

10.3. Tel.:

10.4. Fax (*):

10.5. E-Mail (*):

Geschehen zu:

am:

Unterschrift und/oder Stempel:

(*) Angabe freigestellt.



L 160/50 DE 30.6.2000Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Referenznummer der zuständigen Empfangsstelle:

EMPFANGSMITTEILUNG DER ZUSTÄNDIGEN EMPFANGSSTELLE AN DIE ÜBERMITTLUNGSSTELLE

(Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000)

Diese Mitteilung ist auf schnellstmöglichem Wege und so bald wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt
des Schriftstücks, zu übermitteln.

11. TAG DES EINGANGS:

Geschehen zu:

am:

Unterschrift und/oder Stempel:
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BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZUSTELLUNG BZW. NICHTZUSTELLUNG VON SCHRIFTSTÜCKEN

(Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000)

Die Zustellung hat so bald wie möglich zu erfolgen. Ist es nicht möglich gewesen, die Zustellung binnen einem Monat nach Erhalt des
Schriftstücks vorzunehmen, so teilt die Empfangsstelle dies der Übermittlungsstelle mit (gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung).

12. DURCHFÜHRUNG DER ZUSTELLUNG

a) 12.1. Tag und Ort der Zustellung:

b) 12.2. Das Schriftstück wurde

A) 12.2.1. gemäß dem Recht des Empfangsmitgliedstaats zugestellt, und zwar

12.2.1.1. übergeben

12.2.1.1.1. dem Empfänger persönlich

12.2.1.1.2. einer anderen Person

12.2.1.1.2.1. Name:

12.2.1.1.2.2. Anschrift:

12.2.1.1.2.2.1. Straße + Hausnummer:

12.2.1.1.2.2.2. PLZ + Ort:

12.2.1.1.2.2.3. Staat:

12.2.1.1.2.3. Beziehung zum Empfänger:

Familienangehöriger Angestellter Sonstiges

12.2.1.1.3. am Wohnsitz des Empfängers

12.2.1.2. auf dem Postweg zugestellt

12.2.1.2.1. ohne Empfangsbestätigung

12.2.1.2.2. mit der beigefügten Empfangsbestätigung

12.2.1.2.2.1. des Empfängers

12.2.1.2.2.2. einer anderen Person

12.2.1.2.2.2.1. Name:

12.2.1.2.2.2.2. Anschrift:

12.2.1.2.2.2.2.1. Straße + Hausnummer:
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12.2.1.2.2.2.2.2. PLZ + Ort:

12.2.1.2.2.2.2.3. Staat:

12.2.1.2.2.2.3. Beziehung zum Empfänger:

Familienangehöriger Angestellter Sonstiges

12.2.1.3. auf andere Weise zugestellt (bitte genaue Angabe):

B) 12.2.2. in folgender besonderer Form zugestellt (bitte genaue Angabe):

c) 12.3. Der Empfänger des Schriftstücks wurde (mündlich) (schriftlich) davon in Kenntnis gesetzt, daß er die Entgegennahme des
Schriftstücks verweigern kann, wenn es nicht in einer Amtssprache des Ortes der Zustellung oder in einer Amtssprache des
übermittelnden Staates, die er versteht, abgefaßt ist.

13. MITTEILUNG GEMÄSS ARTIKEL 7 ABSATZ 2

Die Zustellung konnte nicht binnen einem Monat nach Erhalt des Schriftstücks vorgenommen werden.

14. VERWEIGERUNG DER ENTGEGENNAHME DES SCHRIFTSTÜCKS

Der Empfänger verweigerte die Annahme des Schriftstücks aufgrund der verwendeten Sprache, Die Schriftstücke sind dieser Bescheinigung
beigefügt.

15. GRUND FÜR DIE NICHTZUSTELLUNG DES SCHRIFTSTÜCKS

15.1. Wohnsitz nicht bekannt

15.2. Empfänger unbekannt

15.3. Das Schriftstück konnte nicht vor dem Datum bzw. innerhalb der Frist nach Nummer 6.2 zugestellt werden

15.4. Sonstiges (bitte angeben):

Die Schriftstücke sind dieser Bescheinigung beigefügt.

Geschehen zu:

am:

Unterschrift und/oder Stempel:


